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IFB HAMBURG ……….   

MODERNISIERUNG VON NICHTWOHNGEBÄUDEN 

 

Checkliste Energieberatungsbericht 

Diese Checkliste ist eine Orientierungshilfe bei der Erstellung eines geförderten Energie-
beratungsberichtes im Förderprogramm Modernisierung von Nichtwohngebäuden der IFB 
Hamburg.  

Der Energieberatungsbericht sollte mindestens die aufgelisteten Inhalte enthalten. Bitte 
achten Sie darauf, den Bericht in einer für den Laien verständlichen Sprache zu verfas-
sen.  
 
 
I. Zusammenfassende Darstellung 

 

(1) Allgemeinverständliche, textliche Zusammenfassung der wesentlichen Bera-

tungsergebnisse 

 

(2) Die Zusammenfassung muss enthalten: 

 

• Kurze Beschreibung des vorhandenen Gebäudes mit Nennung der 

momentanen Nutzungen Beschreibung der empfohlenen Modernisie-

rung und späteren Nutzungen 

• Prognostizierte Einsparung des Endenergiebedarfs nach Modernisie-

rung (absolut [kWh/a] und in Bezug auf ANRF [kWh/m²a])  

• Prognostizierte Verminderung des Transmissions- und des Lüftungs-

wärmeverlustes [kWh/a] 

• Gegenüberstellung des Ist-Zustandes und der Modernisierungsvariante 

zur Verdeutlichung der zu erwartenden Einspareffekte (Primärenergie-

bedarf, Endenergiebedarf, Transmissions- und Lüftungswärmeverluste, 

CO2-Emission) in kWh/a bzw. t/a. Bei der CO2-Emission ist mit den je-

weils aktuellen von der Leitstelle für Klimaschutz (BUE Hamburg) veröf-

fentlichten Werten zu rechnen. 

 

II. Aufnahme des Ist-Zustandes 

(1) Allgemeine Angaben zum Gebäude wie: 

a. Baujahr 

b. Mischnutzung (ja/nein) 

c. Nutzfläche ANRF  [m²] 

d. Anzahl der Geschosse  

Sowie bauliche Besonderheiten, genaue Darlegung der Grenzen der thermi-
schen Hüllfläche insbesondere im Keller- und Dachbereich inklusive Fotografien 
aller Gebäudeansichten. Angabe und kurze Erläuterung der Nutzungseinheiten 
und Zonen mit Flächenangaben, Art der Klimatisierung, Raumtemperatur und 
Luftwechselraten. 



 

Stand V5 05/2019  Seite 2 von 4 

C
H

E
C

K
L

IS
T

E
 E

N
E

R
G

IE
B

E
R

A
T

U
N

G
S

B
E

R
IC

H
T

 

(2) Textliche Beschreibung des Zustandes der Fenster und Außentüren (Art, Alter, 
Vorhandensein von Dichtungen etc.) sowie des baulichen Zustandes. Erläute-
rung des Bauteilaufbaus der Außenwände, Innenwände, Kellerdecke, obersten 
Geschossdecke, der Dachflächen sowie der Bodenplatte mit Angaben zum 
vorhandenen Dämmniveau. 

(3) Hinweis auf mögliche vorhandene Wärmebrücken. 

(4) Auflistung von Ursachen vorhandener unkontrollierter Lüftungswärmeverluste. 

(5) U-Wert-Tabelle für den Ist-Zustand der Gebäudehülle,  insbesondere für alle 
Außenwände und -türen, Fenster, Dachflächenfenster, Dachflächen, oberste 
Geschossdecken, Kellerdecken, Bodenplatten, Innenwände 
(vgl. auch Ziff. VI, 4).  

(6) Beschreibung des Zustandes der bestehenden Heizungsanlage und des 
Heizsystems einschließlich Besonderheiten und Schwachstellen. Angaben zu 
Typ, Baujahr, Nennleistung, Nutzungsgrad, Brennstoffart, Pufferspeicher, Au-
ßentemperaturregelung, Nachtabsenkung, Thermostatventilen, Dämmung, 
Heizungspumpe, hydraulischem Abgleich, raumluftabhängiger Verbrennungs-
luftversorgung. 

(7) Beschreibung der Art und des Alters ggf. vorhandener Kühl- und Lüftungsanla-
gen einschließlich Besonderheiten und Schwachstellen. 

(8) Abgleich des errechneten Endenergiebedarfs in kWh/a mit dem tatsächlichen, 
gemittelten Endenergieverbrauch der letzten drei Heizperioden (Bedarfs- Ver-
brauchsabgleich nach DIN V 18599 Beiblatt 1). 

Der Abgleich kann sich auf die Bilanzgrößen mit dem höchsten Einfluss auf 
das Bilanzergebnis beschränken, diese sind im Beiblatt 1 der Norm als solche 
gekennzeichnet und grau hinterlegt.  

Zur Anpassung der Nutzungsprofile kommen folgende Parameter in Frage:   

• Nutzungszeiten 
• Betriebszeiten 
• Raumkonditionen (Solltemperaturen, Maximaltemperaturen, Nachtabsen-

kung) 
• Luftmengen/Luftwechselraten  
• Beleuchtungsstärke 
• Interne Wärmequellen werden durch die Belegung der Räume (Anzahl 

der Nutzer pro m²) und durch Maschinen und Anlagen bestimmt.  

• Wärmebrückenzuschlag ist oft ein Strafzuschlag für neue Gebäude, die 
nicht normgerecht hergestellt werden. Im ungedämmten Bestand sind die 
Wärmebrückeneffekte jedoch meist geringer als der Zuschlag nach der 
Norm. 

• pauschale U-Werte von Bauteilen sind oft größer als der tatsächliche U-
Wert. Meist lässt sich der U-Wert von Bauteilen genauer bestimmen. 

• Anlagenwirkungsgrade beziehen sich vorwiegend auf gedämmte Gebäu-
de. Bei nicht modernisierten Bestandsgebäuden ist der Anlagenwirkungs-
grad oft höher als der normierte Wirkungsgrad. 

 
Die tatsächlichen Größen sind meist bekannt und sollten entsprechend ange-
passt werden. Die Anpassungen sind zu dokumentieren. 

 
(9) Zonenweise Auflistung der für den Bedarfs-/Verbrauchsabgleich modifizierten 

Nutzungsparameter in Tabellenform mit  Angabe des Standardwertes. 

 
Anm.: Angaben zum Endenergieverbrauch sind entbehrlich bei längerem Leer-
stand, Neuerwerb des Objektes (Eigentümerwechsel), Einzelofenbeheizung, 
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mehr als zwei Etagenheizungen, einer unter einem Jahr alten Heizungsanlage. 
Eine entsprechende Begründung im Beratungsbericht ist in jedem Fall erforder-
lich! Die benötigte Hilfsenergie für die Heizungsanlage kann geschätzt werden. 

 
 

III. Energetisches Modernisierungskonzept 

(1) Beschreibung der empfohlenen Modernisierung im Bereich der thermischen 
Hülle (Dach, Fenster, Fassade, Keller). 

(2) Beschreibung der empfohlenen Modernisierung im Bereich der Anlagentechnik 
(Heizungsanlage mit Warmwasserbereitung, Nutzung erneuerbarer Energien, 
Lüftungsanlage). 

(3) Beschreibung von Maßnahmen zur Beseitigung oder Minderung der festge-
stellten Wärmebrücken und unkontrollierter Lüftungswärmeverluste. 

(4) Beschreibung von Maßnahmen zur Beseitigung oder Minderung von Schwach-
stellen des vorhandenen Heizsystems (Durchführung eines hydraulischen Ab-
gleichs etc.),sowie des ggf. vorhandenen Kühl- oder Lüftungssystems. 

Allgemeine Angaben zur Heizung nach Modernisierung wie: 
- Energieträger 
- CO2-Faktor (Leitstelle für Klimaschutz, BUE Hamburg) [kg CO2/kWh] 
- Baujahr 
- Leistung [kW] 
- Raumtemperatur [0C] 
- beheizte Fläche [m²] 

(5) Angabe von U-Werten und, je nach installierter Anlagentechnik, Jahresarbeits-
zahl, Kesselwirkungsgrad, feuerungstechnischem Wirkungsgrad, solarer De-
ckung sowie Wärmebereitstellungsgrad, jeweils nach Sanierung. 

(6) Ergebnis der Modernisierung, dargelegt durch Angabe folgender Werte in Ta-
bellenform: 

Jahres-Primärenergiebedarf (QP´´) absolut und bezogen auf die Nettogrund-
fläche: 
- QP für Ist-Zustand  
- QP für die Sanierungsvariante 
 
Jahres-Endenergiebedarf (QE) absolut und bezogen auf die Nettogrundflä-
che: 
- QE für Ist-Zustand  
- QE für die Sanierungsvariante 
 
Transmissions- und Lüftungswärmeverlust absolut und bezogen auf die 
Nettogrundfläche: 
- für den Ist-Zustand 
- für die Sanierungsvariante 
 
Jahres-Heizwärmebedarf (QH) absolut und bezogen auf die Nettogrundfläche: 
- QH für Ist-Zustand  
- QH für die Sanierungsvariante 
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IV. Verständlichkeit des Beratungsberichts 

Der Aufbau des Beratungsberichts ist übersichtlich und logisch strukturiert, die 
Darstellung der einzelnen Punkte und die Maßnahmenvorschläge sind für ei-
nen Laien verständlich und nachvollziehbar formuliert.  
 
Anm.: Eine Darstellung, die sich im Wesentlichen auf eine Kombination von 
Tabellen, Grafiken und Berechnungen beschränkt, ggf. verbunden mit allge-
meinen Erläuterungen, genügt den Anforderungen an den Inhalt eines objekt-
bezogenen Beratungsberichts nicht. 

V. Anbieter-/Produktunabhängigkeit, Software 

(1) Der Beratungsbericht ist frei von Hinweisen auf Anbieter oder deren Produkte. 
 
Anm.: Der Beratungsbericht darf weder im Text noch in sonstiger Weise (z. B. 
in Form bildlicher Darstellungen) Hinweise auf Anbieter oder deren Produkte 
enthalten, auch nicht beispielhaft. 

(2) Angabe der Berechnungssoftware und Version 

 


